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Geschäftsordnung (Stand: 16.11.2024) 

1. Aufgaben des geschäftsführenden und erweiterten Vorstandes

1.1 Geschäftsführender Vorstand 

a.) Präsident 

Der Präsident ist der Repräsentant der Bruderschaft. Er beruft und leitet die Sitzungen des Vorstandes 
und die Mitgliederversammlungen. Dem Präsidenten obliegt die Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu zählt 
insbesondere der Kontakt zur ö11lichen Presse. Darüber hinaus obliegt ihm die Abwicklung der Tombola 
zum Schützenfest. 

b.) 1. Brudermeister 

Im Falle der Verhinderung wird der Präsident durch den 1. Brudermeister ve11reten und hält den Kontakt 
zu den Sponsoren. Des Weiteren ist er für die Organisation der öffentlichen Veranstaltungen der 
Bruderschaft (Krönungsball - Schützenfest) verantw01ilich. Hier obliegt ihm insbesondere die 
Ve11eilung der Sitzplätze. 

c.) 2. Brudermeister 

Im Falle der Verhinderung wird der 1. Brudermeister durch den 2. Brudermeister ve11reten. Dem 2. 
Brudermeister obliegt die Mitgliederbetreuung. Hierzu gehö11 insbesondere die Betreuung der passiven 
Mitglieder und der Ehrenmitglieder, sowie der aus Altersgründen nicht mehr aktiven Mitglieder. 
Ansonsten unterstützt er den 1. Brudermeister bei dessen Aufgaben, soweit erforderlich. Weiterhin 
obliegt ihm die Organisation und Abwicklung der Tombola zum Krönungsball. 

d.) 1. Geschäftsführer 

Der erste Geschäftsführer ist für die ordnungsgemäße schriftliche Abwicklung der Geschäfte der 
Bruderschaft verantwortlich. Hierzu gehören insbesondere die Einladungen zu öffentlichen 
Veranstaltungen der Bruderschaft, die Meldungen an die Dachorganisationen (Bezirksverband, 
BDHDS mit eVEWA und Gema) und die Genehmigung des Schützenfestes. Außerdem hält er Kontakt 
zu externen Stellen und unterstützt die unter Buchstabe a) oder b) dieser Geschäftsordnung aufgefüh11en 
Positionen. 

e.) 2. Geschäftsführer 

Der 2. Geschäftsführer vertritt den 1. Geschäftsführer bei dessen Verhinderung. Er lädt zu den internen 
Versammlungen, insbesondere zu Vorstandssitzungen ein, verfasst die Protokolle der Sitzungen des 
Vorstandes und der Mitgliederversammlungen und leitet diese an die zuständigen Mitglieder des 
Vorstandes und an den Archivar. Die Protokolle für das Archiv werden vom Präsidenten, dem ersten 
Brudermeister und dem 2. Geschäftsführer unterschrieben. Vorgänge, die Veränderungen im 
Vereinsregister notwendig machen, werden von Ihm ausgearbeitet und an den Notar zur Bearbeitung 
übersendet. 

f.) 1. Schatzmeister 

Der 1. Schatzmeister ist für alle Kassengeschäfte der Bruderschaft verantw011lich. Er ist zuständig für 
den Bankeinzug der Mitgliedsbeiträge und für die Abrechnung der Tombolas. Ebenso gehö1t die 
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